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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESKANZLERAMT 

GZ 921.020/ 2-11/1/ 83 

Beamten-Dienstrechtsgesetz; 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Beamten-Dienst
rechtsgesetz 1979 geändert wird; 

Begutachtungsverfahren 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

in W i e  n 

\ 

�1-/Ht 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (022 2) 66 15/0 

Sachbearbeiter 

WERNETH 

Klappe2 5 60 Ourchwahl 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anzuführen. 

Ges 

Im Sinne des ho. Rundschreibens vorn 21. November 1961, 

GZ 94 108-2a/61, in der Fassung des Rundschreibens vorn 

24. Mai 1967, GZ 22 396-2/ 67, übermittelt das Bundeskanzleramt 

25 Ausfertigungen des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 geändert wird, 

samt Erläuterungen. 

Die begutachtenden Stellen werden unter einern ersucht, dem Präsidium 

des Nationalrates im Sinne der obzitierten Rundschreiben 

25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme zu dem gegenständlichen 

Gesetzesentwurf zuzuleiten. 

Beilagen 19. September 1983 
Für den Bundeskanzler: 

STIERSCHNEIDER 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 921.020/2-II/1/83 
Beamten-Dienstrechtsgesetz1 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Beamten-Dienst
rechtsgesetz 1979 geändert wird1 

Begutachtungsverfahren 

,A,n 

A-1014 Wien, BaII1auIpIIIz 2 

Tel. (0222) 88 1510 
SachbeeIbeIter 

WERNETH 
KJappe2 5 60 DurchwahI 

FernachraItH«'. 1370-900 
DVA: 0000019 

Bitte in der Antwort c:Ie � 
dieses Sc:tnIbaIw anzufOtnn. 

die österreichische Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 
den Rechnungshof 
die Volksanwaltschaft 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
alle Bundesrninisterien r 

alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
das Sekretariat von Frau Staatssekretär DOHNAL 
die Generaldirektion der österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen 
die Generaldirektion für die Post- undTelegraphenverwaltu�g 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der 

Niederösterreichischen Landesregierung 
den österreichischen Städtebund 
den österreichischen Gemeindebund 
die 'Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
den österreichischenArbeiterkammertag 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs 
den österreichischen Landarbeiterkammertag 
den österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskamrnern 
die Gewerkschaft öffentlicher Dienst 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 

in Wi e n 

Das Bundeskanzleramt übermittelt in der Anlage den Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 

geändert wird, sowie den Entwurf von Erläuterungen hiezu und ersucht 

um Abgabe einer Stellungnahme bis 

20. Oktober 1983 

in zweifacher Ausfertigung. Sollte bis zum angegebenen Termin 

(19. September 1983) 
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keine Stellun nahme einlangen, darf eine Zustimmung zum vor

liegenden Ent rf angenommen werden. 

Weiters darf 'm Sinne des ho. Rundschreibens vom 21. November 1961, 

GZ 94 108-2a/ 1, in der Fassung des Rundschreibens vom 24. Mai 1967, 

GZ 22 396-2/6 , gebeten werden, dem PräSidium des Nationalrates 

25 Ausfertigu gen der do. Stellungnahme zuzuleiten und das 

Bundeskanzler t hievon in Kenntnis zu setzen. 

Beilage 19. September 1983 
Für den Bundeskanzler: 

STIERSCHNEIDER 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxxxxxx, mit dem das 

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 und das Bundeslehrer

Lehrverpflichtungsgesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz, BGBl. Nr. 137/1983, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 10 Abs. 3 zweiter Satz erhält folgende Fassung: 

"Die Bestimmungen über die Probezeit sind nicht anzuwenden auf 

1. den Beamten, der unmittelbar vor Beginn des 

Dienstverhältnisses mindestens ein Jahr in einem 

privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund in gleichwertiger 

Verwendung zugebracht hat, und 

2. den Beamten, der unmittelbar nach Beendigung einer mindestens 

ein Jahr dauernden Dienstleistung als zeitverpflichteter_ 

Soldat auf eine Planstelle einer niedrigeren oder 

gleichwertigen Verwendungsgruppe ernannt wird. " 

2. § 149 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

" (2) Den im Abs. 1 für die Dienstklasse 111 bis VII der 

Verwendungsgruppe H 1 vorgesehenen Amtstiteln ist je nach Verwendung 

\ 
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hinzuzufügen: 'des Generalstabsdienstes', 'des Intendanzdienstes', 

'des höheren ilitärtechnischen Dienstes' oder 'des höheren 

militärfachli hen Dienstes'. " 

3. Im § 1 9 Abs. 3 Z 2 wird der Ausdruck "den Leiter des Amtes 

für Landesbef stigung" durch den Ausdruck "den Leiter des 

Heeres-Datenv rarbeitungsamtes" ersetzt. 

stelle des § 149 Abs. 6 treten folgende Bestimmungen: 

" (6) § 14 Abs. 3 zweiter und dritter Satz ist auf 

Berufsoffizie e sinngemäß anzuwenden. 

offizieren, die einer Einheit im Sinne des § 1 de� 

Bundesverfass ngsgesetzes über die Entsendung österreichischer 

Einheiten zur Hilfeleistung in das Ausland auf Ersuchen 

international r Organisationen angehören und in einer Funktion 

verwendet wer en, die im Rahmen dieses Auslandseinsatzes nach der 

international n Ubung die Führung eines höheren Amtstitels 

erfordert, ka n fUr die Dauer dieser Verwendung der in ihrer 

Verwendungsgr vorgesehene entsprechend höhere Amtstitel 

verliehen wer en. Berufsoffizieren der Dienstklasse VII und VIII der 

Verwendungsgr H 1 kann aus diesem Anlaß die 

Verwendungsbe eichnung 'Generalmaj9r' verliehen werden. Soweit in 

dienst- oder esoldungsrechlichen Vorschriften Rechtsfolgen an die 

Innehabung be timmter Amtstitel geknüpft werden, ist bei den im 

ersten und iten Satz angeführten Berufsoffizieren von jenem 

Amtstitel aus ugehen, der ihnen auf Grund ihrer dienstrechtlichen 

Stellung im I land gebührt hätte. 

(8) Abs. erster und dritter Satz ist auf Berufsoffiziere der 

Verwendungsgr H 1, die im Ausland als Militärattachi verwendet 

werden, sinng anzuwenden. " 

5. § 175 rhält die Absatzbezeichnung " (1) ". Dem § 175 wird 

angefügt: 
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" (2) Für die Lehrer sind abweichend vom Abs. 1 folgende 

Amtstitel vorgesehen: 

für den 

Leiter einer Schule (mit Aus
nahme des Pädagogischen In
stitutes) , eines Bundeskon
vikts, zum Direktor er
nannten fachlichen Leiter 
eines Hochschulinstitutes 

Stellvertreter des Leiters an 
einer Höheren Internatsschu
le des Bundes 

Leiter einer Abteilung eines 
Pädagogischen Institutes 

Vorstand einer Abteilung einer 
Lehranstalt im Sinne schul
rechtlicher Vorschriften 
(mit Ausnahme des Pädagogi
schen Institutes) 

Fachvorstand einer Lehranstalt 
für wirtschaftliche Frauen
berufe, zum Fachvorstand er
nannten fachlichen Leiter 
eines Hochschulinstitutes 

Erziehungsleiter an einer Inter
natsschule des Bundes 

6. § 176 erhält folgende Fassung: 

Amtstitel 

Direktor 

. Direktorstellvertreter 

Abteilungsleiter 

Abteilungsvorstand 

Fachvorstand 

Erziehungsleiter • 

"Verwendungsbezeichnung 

§ 176. Abteilungsleiter ,an Pädagogischen Instituten haben in der 

Zeit, in der sie auch die Funktion des Leiters des Pädagogischen 

Institutes bekleiden, die Verwendungsbezeichnung 'Direktor' zu 

führen. " 

1. Nach § 184 wird eingefügt: 

'.' 
' I  f I,., 

.; 
If ,I.;.. \ ,,.' \, 
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89. Abschnitt 

EAMTE DER POST� UND TELEGRAPHENVERWALTUNG 

Anwendungsbereich 

§ 184 a. ieser Abschnitt ist auf die Beamten in den 

Dienststellen des Betriebsdienstes in der Post- und 

Telegraphenve waltung anzuwenden, die in einer Verwendung stehen, 

die in der An age 1 Z 30 bis 38 oder in einer gemäß § 184 b Abs. 3 

erlassenen Ve ordnung angeführt ist. 

Ernennungserfordernis 

§ 184 b. 1) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene Zeit einer 

Verwendung in einer bestimmten Verwendungsgruppe gilt auch dann als 

erbracht, wen sie der Beamte nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

innerhalb der Post- und Telegraphenverwaltung 

1. in ein r höheren Verwendungsgruppe der Besoldungsgruppe der 

Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung, 

2. in ein r gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung 

und Tä igkeit) in einer anderen Besoldungsgruppe oder 

3. in ein r gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung 

und Ti igkeit) in einem Entlohnungsschema nach dem 

Vertra sbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, 

zurückgelegt entsprechen 

die Verwendun sgruppe A für Beamte und die Entlohnungsgruppe a für 

Vertragsb der Verwendungsgruppe PT 1 oder PT 2, 

die Verwendun sgruppe B für Beamte und die Entlohnungsgruppe b für 

Vertragsb der Verwendungsgruppe PT 2, PT 3 oder 

PT 4, 

. , " , 
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die Verwendungsgruppe C für Beamte und die Entlohnungsgruppe c für 

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 5 oder PT 6, 

die Verwendungsgruppe D für Beamte und die Entlohnungsgruppe d für 

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 7 oder PT 8, 

die Verwendungsgruppe E für Beamte und die Entlohnungsgruppe e für 

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 9, 

die Verwendungsgruppe P I für Beamte und die Entlohnungsgruppe p I 

,für Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 6, 

die Verwendungsgruppe P 2 für Beamte und die Entlohnungsgruppe p 2 

für Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 7, 

die Verwendungsgruppe P 3 für Beamte und die Entlohnungsgruppe p 3 

für Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 7 oder PT 8, 

die Verwendungsgruppe P 4 für Beamte und die Entlohnungsgruppe p 4 

für vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 8, 

die Verwendungsgruppe P 5 für Beamte und die Entlohnungsgruppe p 5 

für Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 9. 

(2) Abs. I ist auch auf die zeiten anzuwenden, in denen der 

Beamte zwar nicht die verlangte Einstufung aufgewiesen hat, wohl 

aber ständig mit den Aufgaben eines Arbeitsplatzes betraut war, die 

dieser Einstufung entsprechen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr hat im Einvernehmen mit dem 

. Bundeskanzler durch Verordnung zu bestimmen, welche 

Organisationseinheiten und welche weiteren gleichwertigen 

Verwendungen den in der Anlage I Z 30 bis 38 angeführten Kategorien 

zuzuordnen sind. Bei der zuordnung der Organisationseinheiten ist 

auf ihre Größe, ihre sachliche und personelle Ausstattung, auf die 

mit ihrer Leitung verbundene Verantwortung und auf die stellung 

27/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 9 von 46

www.parlament.gv.at



,-------------------

- 6 -

dieser Organisationseinheit im Betrieb Bedacht zu nehmen. Bei der 

zuordnung der Verwendungen sind insbesondere Art und SChwierigkeit 

der Tätigkeit der Umfang des Aufgabenbereiches, die dem 

Arbeitsplatzinhaber in seinem Aufgabenbereich eingeräumte 

Selbständigke't, die verfügungsberechtigung, die 

Eigenverantwortlichkeit der Tätigkeit, die organisatorische Stellung 

des Arbeitsplatzes und die für die betreffende verwendung 

erforderliche Ausbildung zu berücksichtigen. 

(4) Beamte mit Hochschulbildung im Sinne der Anlage 1 
,
z 1.1 sind 

während ihres provisorischen Dienstverhältnisses auch dann in die 

Verwendungsgr�ppe PT 2 einzureihen, wenn sie sich im Stadium der 

innerbetriebl'chen Ausbildung befinden und noch nicht dauernd mit 

einer gemäß Abs. 3 vorgesehenen verwendung betraut wurden. 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 

§ 184 c. (1) Für die Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung 

sind folgende Amtstitel vorgesehen: 

J.n der Verwen dungs- in der Gehaltsstufe ab der Gehalts-
gruppe 1 bis 10 11 bis 14 stufe 15 

PT 1 Kommissär Rat Oberrat; Hofrat (auf 
einer Planstelle der 
Dienstzulagengruppe 1 
oder 2) 

PT 2 (mit Hoc hschul-
bildung) Oberrat --

PT 2 (ohne Ho c:hschul-
bildung) Zentral inspektor 

Inspektor 
PT 3 Revident Oberinspektor 

PT 4 Oberrevident Inspektor 

PT 5 Fachinspektor Fachoberinspektor 
Kontrollor 

PT 6 Oberkontrollor Fachinspektor 

PT 7 Monteur Obermonteur 

PT 8 Offizial Oberoffizial 

PT 9 Amtswart Oberamtswart 
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(2) Die Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung haben in den 

nachstehenden Verwendungen anstelle des Amtstitels folgende 

Verwendungsbezeichnungen zu führen: 

bei Verwendun als 

Leiter eines Amtes, wenn er in den Verwen
dungsgruppen PT 2 (ohne Hochschulbildung) 
und PT 3 folgende Gehaltsstufen erreicht 
hat 

1 bis 10 
11 bis 14 

"ab 15 

Beamter des fernmeldetechnischen, des post
technischen oder des Garage- und Werkmeister
dienstes in den Verwendungsgruppen 

PT 5 in der Gehaltsstufe 1 bis 10 

PT 6 in der Gehaltsstufe 1 bis 10 
in der Gehaltsstufe 11 bis 14 

Verwendun sbezeichnun 

Amtsverwalter 
Amtsoberverwalter 
Amtsdirektor 

Werkmeister" 

Werkmeister 
Oberwerkmeister 

Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht 

§ 184 d. Bei der Bestellung der Mitglieder der 

Leistungsfeststellungs- und der Disziplinarkommissionen in der 

Post- und Telegraphenverwaltung kommt das dem Zentralausschuß 

zustehende Bestellungsrecht der in diesem Bereich eingerichteten 

Vertretung der Dienstnehmer ZU�R 

8. In der Anlage 1 erhält Z 26. 2 in der spalte RErfordernisR 

folgende Fassung: 

Ra) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren 

Schule oder 

b) eine abgeschlossene kirchliche beziehungsweise 

religionsgesellschaftliche Ausbildung zum Religionslehrer 

einschließlich einer nach dem 1. Juni 1983 abgelegten 

zusatzprüfung für Religionslehrer. R 
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9. In de Anlage 1 erhält Z 26. 8 folgende Fassung: 

a) in de Spalte "Verwendung": 

"26. 8. Le rer für werkerziehung an allgemeinbildenden 

Pflichtschule und an land- und forstwirtschaftlichen Schulen" 

b) in de Spalte "Erfordernis": 

"Eine Bef"higung für Werkerziehung an einer allgemeinbildenden 

Pflichtschule gemeinsam mit einer Zusatzprüfung über die Bereiche 

a) Gebrau hsgut und Design (produktgestaltung) , 

b) Wohnen und Umweltgestaltung, 

c) Materi 1- und Werkzeugkunde einschließlich Unfallverhütung. " 

10. Der A lage 1 wird angefügt: 

"30. VERWENDUNGSGRUPPE PT 1 

rdernisse: 

30. 1. Ein 

§ 184 b Abs. 

in Z 30. 2 angeführte oder gemäß Verordnung nach 

gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in 

hriebenen Erfordernisse. Z 

30. 2. endung 

a) im autodienst als 

einer Postautobetriebsleitung, 

rtreter des Leiters einer Postautobetriebsleitung, 

b) im meldedienst als 

Leiter eines Telegraphenbauamtes, 

Leiter eines Fernmeldebetriebsamtes, 

Leiter des Kabelbauamtes, 

Leiter des Fernsprechbetriebsamtes, 

Leiter der Fernmeldezentralbauleitung, 
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Leiter der Telegraphenzeugverwaltung, 
Stellvertreter des Leiters eines der angeführten Xmter (aus

genommen das Telegraphenbauamt 4) . 

30. 3. 

a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.1, eine 

vierjährige Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 2 und der 

erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung I, 

b) die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.2, eine 

sec�sjährige Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 2 oder PT 3 und 

der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung I oder 

c) eine achtjährige Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 2 

oder PT 3 und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung I. 

31. VERWENDUNGSGRUPPE PT 2 

Ernennungserfordernisse: 

31. 1. Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.1 und 

eine in Z 31. 2 angeführte Verwendung. 

31. 2. Verwendung im Fernmeldedienst als 

Leiter einer technischen Abteilung (mit Ausnahme der 

Telegraphenzeugabteilung) in einem Telegraphenbauamt, in einem 

Fernmeldebetriebsamt, im Kabelbauamt, im 

Fernsprechbetriebsamt oder in der Fernmeldezentralbauleitung. 

31. 3. Eine in Z 31. 4 angeführte oder gemäß Verordnung nach 

§ 184 b Abs • .  3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in 

Z 31. 5 vorgeschriebenen Erfordernisse. 
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a) im Pos1dienst als 
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Leiter der Postzeugverwaltung, 

Leiter eines Postamtes I. Klasse, 

b) im Pos1autodienst als 

Leit�r einer Abteilung in einer Postautobetriebsleitung, 

Leiter einer Postgarage I, 

c) im Ferr meldedienst als 

Leiter der Technischen Stelle eines Telegraphenbauamtes, 

einef Fernmeldebetriebsamtes, des Kabelbauamtes oder d�s 

Fernfprechbetriebsamtes, 

Leiter des Fernamtes Wien, 

Leiter einer Bau- und Planungsstelle. 

31. 5. EinE achtjährige Verwendung in der verwendungsgruppe PT 3 

oder PT 4 und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung 11. 

Definitivstel ungserfordernisse: 

31. 6. Für die in Z 31. 1 angeführten Beamten der erfolgreiche 

Abschluß der Grundausbildung I. 

32. VERWENDUNGSGRUPPE PT 3 

Ernennungserfcrdernisse: 

32. 1. Eine in Z 32. 2 angeführte oder gemäß Verordnung nach 

§ 184 b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in 

Z 32. 3 vorgeschriebenen Erfordernisse. 
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a) im postdienst als 

Kassenbeamter I oder 11, 
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Kontrollbeamter für den Umleite- und zustelldienst, 

Leiter eines Postamtes 11. Klasse erster bis dritter Stufe, 

Mitarbeiter im postbetriebsdienst bei einem Postamt I. Klasse, 

b) im Postautodienst 

als Leiter der Postautowerkstätte einer 

Postautobetriebsleitung, 

als Leiter des postverkehrsbüros in Graz, Linz und Wien, 

als Leiter einer Postgarage 11 oder einer Postgarage 111, 

als Mitarbeiter/Unfallbearbeitung, Betriebsmittelkontrolle, 

Nebengebühren in einer Postautobetriebsleitung, 

im Postautokontrolldienst, 

c) im Fernmeldedienst als 

Betriebsaufsicht im Fernmeldevermittlungsdienst und/oder 

Auskunftsdienst, 

Leiter einer Entstörungsstelle, 

Leiter einer Telegraphenzeugabteilung, 

Planungsbeamter, 

systemspezialist, 

Mitarbeiter/Beschaffung. 

32. 3. Eine fünf jährige Verwendung in der verwendungsgruppe PT 4 

und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung 11. 

32. 4. Durch die in Z 32. 2 angeführten Verwendungen eines 

Mitarbeiters werden nur besonders qualifizierte und 

verantwortungsvolle Tätigkeiten erfaßt, deren Ausübung mehr 

Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert, als die Ausübung einer in 

Z 3 3. 2 angeführten Verwendung eines Sachbearbeiters. 
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33. VERWENDUNGSGRUPPE PT 4 

Ernennun serfo dernisse: 

33.1. Eine in Z 33.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach 

§ 184 b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in 

Z 33.3 vorgesc riebenen Erfordernisse. 

33.2. 

a) im 

im 

ndung 

ienst 

chalterdienst (Annahme und Abgabe von Geld, 

ndungen, Sparverkehr, Valuten usw. ) ,  

als Lei er eines Postamtes II. Klasse vierter Stufe, 

im Prüf ienst im Post- und Fernmeldeverkehrsdienst, 

als Sachbearbeiter im Postbetriebsdienst, 

b) im Postautodienst 

im Auslands- und Mietwagendienst im Postautoverkehrsdienst, 

als Leiter einer Postgarage IV, 

im Technischen Kraftwagenüberwachungsdienst, 

c) im Fern eldedienst 

im Dienst auf Abrechnungsplätzen in einern Rundfunkamt, 

als Sachbearbeiter in einer Anmeldestelle, 

als Sachbearbeiter in einer Warenverrechnungsstelle, 

als Systemtechniker. 

33.3. 

a) Die Er üllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.1, 

b) die Er üllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.2 und der 

erfolg eiche Abschluß der Grundausbildung II oder 

c) eine a htjährige Verwendung im Bundesdienst, davon eine 

sechsj."hrige Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 5 oder 

PT 6 u d der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung II. 
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33. 4. Durch die in Z 33. 2 angeführten Verwendungen eines 

Sachbearbeiters werden nur qualifizierte und verantwortungsvolle 

Tätigkeiten erfaßt, deren Ausübung mehr Kenntnisse und Fähigkeiten 
erfordert, als die Ausübung einer in Z 35. 2 angeführten Verwendung 

einer Mithilfe. 

Definitivstellungser fordernisse: 

33. 5. Für die in Z 33. 3 lit. a angeführten Beamten der 

erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung 11. 

34. VERWENDUNGSGRUPPE PT 5 

Ernennungserfordernisse: 

34. 1. Eine in Z 34. 2 angeführte oder gemäß Verordnung nach 

§ 184 b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in den 

Z 34. 3 beziehungsweise 34. 4 vorgeschr iebenen Erfordernisse. 

34. 2. Verwendung 

a) im Postdienst 

im Briefschalterdienst (Annahme von Briefsendungen, 

Wertzeichenverkauf, Markenabonnement, Sondermarken), 

als Leiter eines Postamtes 111. Klasse, 

im Paketschalterdienst (Annahme von Paketen und Wertsendungen 

sowie Paketsammeldienst), 

b) im Postautodienst als 

Abteilungsleiter in einer postautowerkstätte, 

Leiter einer Postgarage V, 

Pflege- und Fahrdienstmeister, 

c) im Fernmeldedienst 

als Fachtechniker/Außen, 

als Fachtechniker/1nnen, 

als Bautruppführer, 
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im Fer meldeschalterdienst (Annahme, vergebührung und 

Uber ittlung von Telegrammen und Ferngesprächen), 

als Le rmeister in einer Fernmeldemonteurschule. 

34.3. 

a) Haupts hulabschluß oder die erfolgreiche Ablegung der 

Eignun sprüfung oder 

b) eine s chsjährige Verwendung in den Verwendungsgruppen 

bis PT 9 und der erfolgreiche Abschluß der 

Grunda sbildung 111. 

PT 6 

34.4. In erwendungen, die die Erlernung eines Lehrberufes 

erfordern, üb rdies der erfolgreiche Abschluß einer einschlägigen 

Berufsausbild ng gemäß Z 3.3 lit. a oder c. 

Definitivstel un serfordernisse: 

34.5. Für die in Z 34.3 lit. a angeführten Beamten der 

erfolgreiche bschluß der Grundausbildung 111. 

35. VERWENDUNGSGRUPPE PT 6 

rdernisse: 

35.1. Ein in Z 35.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach 

§ 184 b Abs. gleichwertige verwendung und die Erfüllung der in den 

Z 35.3 bezieh ngsweise 35.4 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

35.2. endung 

a) im Pos dienst 

in der Abgabe von Briefsendungen, Paketen und Telegrammen, 

als Ku- sbegleiter bei Bahnposten, 

als Mi hilfe/Postverzollung, 

im Pos zeitungsdienst Inland, 
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b) im Postautodienst 

im Dienst des Facharbeiters als Partieführer mit 

Beaufsichtigung und Leitung einer Arbeitsgruppe, der 

Facharbeiter angehören, 

als Lagerführer, 

im Postautoabfertigungsdienst, 

c} im Fernmeldedienst 

als Bauaufsicht, 

im Fernsprechauftragsdienst, 

als Gruppenbearbeiter in einem Rundfunkamt, 

als Kabelaufsicht, 

als Mithilfe in einer technischen Stelle, 

als Sprechstellenentstörer (ausgenommen Leitungsentstörer) , 

im Störungsannahmedienst. 

35. 3. 

a} Hauptschulabschluß oder die erfolgreiche Ablegung der 

Eignungsprüfung oder 

b} eine vierjährige Verwendung in den verwendungsgruppen PT 7 

bis PT 9 und der erfolgreiche Abschluß der 

Grundausbildung 111. 

35. 4. In Verwendungen, die die Erlernung eines Lehrberufes 

erfordern, überdies der erfolgreiche Abschluß einer einschlägigen 

Berufsausbildung gemäß Z 3. 3 lit. a oder c. 

35. 5. Durch die in Z 35. 2 angeführten Verwendungen einer 

Mithilf� werden fachbezogene Tätigkeiten technischer oder 

administrativer Art erfaßt, die unter unmittelbarer Aufsicht 

auszuführen sind und deren Ausübung mehr Kenntnisse und Fähigkeiten 

erfordert, als die Ausübung der in Z 37.2 angeführten Verwendung im 

stenotypiedienst. 
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Definitivstellungserfordernisse: 

35. 6. Für �ie in Z 35. 3 lit. a angeführten Beamten der 

erfolgreiche A�schluß der Grundausbildung 111. 

36. VERWENDUNGSGRUPPE PT 7 

Ernennunqserfordernisse: 

36. 1. Eine in Z 36. 2 angeführte oder gemäß Verordnung nach 

§ 184 b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in 

Z 36. 3 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

36. 2. Verwendung 

a) im postdienst als 

Mechaniker für Spezialmaschinen (zB Schreib-, Rechen-, 

Stempel-, Bündelmaschinen, Briefmarkenautomaten) , 

b) im Postautodienst als 

Kraftfahrzeug-Elektriker, 

Kraftfahrzeug-Mechaniker, 

c) im Fernmeldedienst als 

Leitungsentstörer, 

Elektrcinstallateur, 

Fernmeldemonteur. 

36. 3. Die Erlernung eines Lehrberufes gemäß Z 3. 3 lit. a oder c 

und die Verwer.dung als Facharbeiter im einschlägigen Lehrberuf. 

Definitivstellungserfordernisse: 

36. 4. Der Nachweis der Erlernung eines Lehrberufes bei der 

Post- und Telegraphenverwaltung oder der erfolgreiche Abschluß der 

G.rundausbildurg IV. In der Verordnung über diese Grundausbildung 

kann abweicherd von den § §  27 bis 32 und dem § 33 Abs. 4. bis 7 

vorgesehen werden, daß 
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a) die Grundausbildung nicht mit einer Dienstprüfung, sondern 

mit einer praktischen und mündlichen Erprobung d�s 

Kenntnisstandes des Beamten in Verbindung mit seiner 

Arbeitsleistung am Arbeitsplatz abzuschließen ist und 

b) dem Beamten an Stelle eines prüfungszeugnisses eine Abschrift 

der Mitteilung an die Dienststelle, deren Stand der Beamte 

angehört, über die erfolgreich abgeschlossene Grundausbildung 

auszufolgen ist. 

37. VERWENDUNGSGRUPPE PT 8 

Ernennungserfordernisse: 

37. 1. Eine in Z 37. 2 angeführte oder gemäß Verordnung nach 

§ 184 b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in 

Z 37. 3 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

37. 2. Verwendung 

a) im Postdienst 

im Briefzustelldienst, 

als Fahrbegleiter auf Schienenpostkursen, -

als Fahrbegleiter auf straßenpostkursen, 

im Gesamtzustelldienst, 

im Landzustelldienst, 

in der Motorisierten Briefeinsammlung, 

als Hausarbeiter, 

im stenotypiedienst, 

b) im Postautodienst 

im Omnibuslenkerdienst, 

im Paketkraftwagenlenkerdienst, 

als Werkstättenarbeiter Dder Werkstättenmonteur, 

im stenotypiedienst, 
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c) im Fer meldedienst 

im Fac lichen Technischen Hilfsdienst, 

im zei hnerdienst, 

als Ba trupparbeiter, 

als Me 

als Spleisser, 

im Ste otypiedienst. 

37.3. 

a) Der erfolgreiche Abschluß der Pflichtschulausbildung oder die 

erfolgreiche Ablegung der Aufnahmsprüfung, 

b) eine z eijährige Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 9 und 

der er olgreiche Abschluß der Grundausbildung IV oder 

c) eine s nstige Berufspraxis, die für die Verwendung von 

Bedeut ist. 

Definitivstellun serfordernisse: 

37.4. Für die in Z 37.3 lit. a untl c angeführten Beamten der 

erfolgreiche bschluß der Grundausbildung IV. 

38. VERWENDUNGSGRUPPE PT 9 

rdernisse: 

38.1. Ein in Z 38.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach 

§ 184 b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die hiefür erforderliche 

Eignung. 
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Amtsdienst (zB stempeldienst, Ver ladedienst, Beuteldienst, 

Anfer tigen und Öffnen von Br iefbunden und Ver schlüssen, 

Kur sbotengänge usw. ), 

Botendienst, 

Ofenheizdienst, 

Reinigungsdienst, 

b) im Postautodienst im 

Dienst des ungeler nten Ar beiter s, 

Hilfsdienst in Lager n und Wer kstätten, 

Wagenr einigungsdienst, 

c) im Fer nmeldedienst im 

Feuer wachdienst, 

Hilfsdienst im Fernmeldebau- und Betr iebsdienst, 

Technischen Reinigungsdienst, 

Tor war tdienst. " 

Ar tikel 11 

(1) Der Beamte des Dienststandes, der dem im § 184 a BDG 1979 

umschr iebenen Per sonenkr eis angehör t, kann durch schr iftliche 

Er klär ung seine Uber leitung in die Besoldungsgr uppe der Beamten der 
Post- und Telegr aphenver waltung bewir ken. 

(2) Die Uber leitung beziehungsweise Er nennung einer Person, die 

der Besoldungsgr uppe der Beamten der Post- und Telegr aphenver waltung 

noch nicht angehör t, ist 

1. in die Ver wendungsgr uppen PT 1,' PT 2, PT 7, PT 8 und PT 9 

fr ühestens mit Wir kung vom 1. Jänner 1984, 
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2. in die Verwendungsgruppen PT • • • • • • • • • •  frühestens mit 

Wirkung vom 1. März 1985, 

3. in die erwendungsgruppen PT • • • • • • • • • •  frühestens mit 

Wirkung vom 1. Mai 1986 

zulässig. 

(3) Die rleitung wird mit dem im Abs. 2 für die betreffende 

Verwendungsgru pe vorgesehenen Tag wirksam, wenn der Beamte die 

Erklärung nich später als zw61f Monate nach diesem Tag abgibt. Wird 

diese Erklärun 

Uberleitung mi 

Monatsersten 

nach Ablauf dieser Frist abgegeben, so wird die 

dem auf die Abgabe dieser Erklärung folgenden 

(4) Erfüll der Beamte die Ernennungserfordernisse und - wenn 

sein Dienstver ältnis bereits definitiv geworden ist - die 

Definitivstell ngserfordernisse für eine von der Etappenregelung 

nach Abs. 2 be eits erfaßte Verwendungsgruppe erst nach dem 

1nkrafttreten er betreffenden Etappe, so wird die Uberleitung 

abweichend vom Abs. 3 frühestens mit dem auf die Erfüllung dieser 

Ernennungs- un Definitivstellungserfordernisse folgenden 

Monatsersten w rksam. 

Artikel 111 

(1) Der Be mte wird nach Art. 11 auf eine Planstelle jener 

Verwendungsgru pe der Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und 

Telegraphenver altung übergeleitet, die seiner verwendung 

entspricht, mi der er am Tag der Wirksamkeit der Uberleitung 

dauernd betrau ist, wenn er hiefür auch die sonstigen 

Ernennungs- be iehungsweise Definitivstellungserfordernisse erfüllt. 

(2) Erfüll er die sonstigen Ernennungs- beziehungsweise 

Definitivstell ngserfordernisse nur für eine niedrigere 

Verwendungsgru pe der Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und 
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Telegraphenverwaltung, so wird er nach Art. 11 in diese 

Verwendungsgruppe übergeleitet. Kommen hiefür mehr als eine 

Verwendungsgruppe in Betracht, so erfolgt die Uberleitung in die 

höchste dieser Verwendungsgruppen. 

(3) Ist eine Verwendungszeit in einer bestimmten 

Verwendungsgruppe Ernennungs- oder Definitivstellungserfordernis 

oder Teil eines solchen Erfordernisses, so ist § 184 b BDG 1979 

anzuwenden. 

(4) Ist der erfolgreiche Abschluß einer Grundausbildung, der 

Abschluß einer bestimmten Schulausbildung oder die Erlernung eines 

einschlägigen Lehrberufes Ernennungs- oder 

Definitivstellungserfordernis oder Teil eines solchen 

Erfordernisses, so gelten diese Erfordernisse oder ihre betreffenden 

Teile nach den neuen Rechtsvorschriften für die Verwendung, mit der 

der Beamte am Tag der Uberleitung dauernd betraut war, als erfüllt, 

wenn der Beamte die Ernennungs- beziehungsweise 

Definitivstellungserfordernisse oder ihre betreffenden Teile nach 

den vor dem gemäß Art. 11 Abs. 2 maßgebenden Tag geltenden 

Bestimmungen für die bisherige Verwendungsgruppe erfüllt hat, die 

seiner Verwendung, mit der er am Tag der Uberleitung dauernd betraut 

war, entsprochen haben. 

Artikel IV 

Beamte der Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und 

Telegraphenverwaltung dürfen nur dann auf eine Planstelle einer 

anderen Besoldungsgruppe ernannt werden, wenn ihre neue Verwendung 

nicht unter die Umschreibung des § 184 a BDG 1979 fällt. 
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Artikel V 

Das Bunde lehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, BGB1. Nr. 244/1965, 

zuletzt geänd rt durch Art. X I  des Bundesgesetzes, BGBl. 

Nr. 350/1982, wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

" (11) Abt ilungsleiter: an Pädagogischen Instituten sind von der 

Unterrichtser eilung befreit. Uben sie dennoch eine 

Unterrichtstä igkeit aus, so gebührt hiefür abweichend vorn S 61 des 

Gehaltsgesetz s 1956, wenn die von ihnen geleitete Abteilung gemäß 

S 57 Abs. 9 d s Gehaltsgesetzes 1956 

1. der Di nstzulagengruppe I zugewiesen ist, bis zum Ausmaß von 

chenstunden, 

2. der Di nstzulagengruppe 11 zugewiesen ist, bis zum Ausmaß von 

chenstunden, 

3. einer er Dienstzulagengruppen 111 bis V zugewiesen ist, bis 

zum Au maß von sechs Wochenstunden 

keine Vergütu g. Für Abteilungsleiter, die gleichzeitig mit der 

Leitung des pOdagogischen Institutes betraut sind, vermindert sich 

die in Z 1 bi 3 angeführte Stundenzahl auf eine Wochenstunde." 

Artikel V I  

I m  Art. V Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 137/1983 wird der 

Ausdruck "Vol s- und Hauptschulen" durch den Ausdruck "einer 

allgemeinbild nden Pflichtschule" ersetzt. 
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Artikel VII 

(1) Es treten in Kraft: 

1. Art. I Z 5, 6, 8 und 9 und die Art. V und VI mit 

1. September 1983, 

2. Art. I Z 7 und 10 und die Art. II bis IV mit 1. Jänner 

1984. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können mit 

wirkung vom Tage seiner Kundmachung erlassen werden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 

Bundesregierung, in Angelegeheiten jedoch, die nur den 

wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen, dieser 

Bundesminister betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Das Laufbahn und Besoldungsrecht der Beamten der Allgemeinen 

Verwaltung i t auch auf die Beamten in den betrieblichen 

Verwendungen der Post- und Telegraphenverwaltung anzuwenden, 

stellt aber in seiner Gestaltung vorwiegend auf die Ausübung 

von Verwaltu gstätigkeiten ab. 

Ziel: 

Ein Laufbahn- Besoldungsrecht, das auf die Erfordernisse 

betrieblicher Tätigkeiten und Strukturen in der Post- und 

Telegraphenv rwaltung Bedacht nimmt. 

Inhalt: 

Schaffung einer auf diese betrieblichen Erfordernisse 

abgestellten Besoldungsgruppe im Rahmen des 

Beamten-Dienstrechts mit arbeitsplatzbezogener Einstufung und 

Besoldung. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Die Mehrkoste sind in dem gleichzeitig eingebrachten Entwurf 

einer 41. Geh ltsgesetz-Novelle berücksichtigt. 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n  

Die Schaffung der neuen Besoldungsgruppe -Beamte der 

Post- und Telegraphenverwaltung- macht es erforderlich, im 

BESONDEREN TEIL d�s BDG 1979 einen zusätzlichen 9. Abschnitt 

einzufügen, der die dienstrechtlichen Sonderbestimmungen für 

diese Besoldungsgruppe enthält. Da diese neue Besoldungsgruppe 

nicht für alle Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung 

vorgesehen ist - der Verwaltungsdienst verbleibt im bisherigen 

Schema - und da der Wechsel vom alten ins neue Schema im 

Einzelfall nur auf Wunsch des Beamten erfolgen soll, bleiben 

die,geltenden Bestimmungen über die Besoldungsgruppe der 

Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher 

Verwendung weiterhin auf einen Teil der Postbediensteten 

anwendbar. 

Außer dem BESONDEREN TEIL ist auch die Anlage 1 zum BDG 

1979 zu ergänzen; hier werden die für die neuen 

Verwendungsgruppen PT 1 bis PT 9 maßgebenden Ernennungs- und 

Definitivstellungserfordernisse geregelt. 

Weiters enthält der Entwurf eine Ergänzung der 

Ausnahmeregelung von der Probezeit, Anpassungen der Amtstitel 

der Berufsoffiziere und der Amtstitel und 

Verwendungsbezeichnungen sowie der Lehrverpflichtung der Leiter 

und Abteilungsleiter an Pädagogischen Instituten an geänderte 

organisatorische Erfordernisse und geänderte 

Einstufungsregelungen in der Verwendungsgruppe L 2b 1 für 

Lehrer für Werkerziehung und für Religionslehrer. 

Zu Art. I Z 1: 

Während der Probezeit kann der Beamte ohne Angabe von 

Granden gekündigt werden. Von dieser Bestimmung sind Beamte 

ausgenommen, die unmittelbar vor Beginn des Dienstverhältnisses 

ein Jahr als Vertragsbediensteter des Bundes in gleichwertiger 
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Verwendung zur ·ckgelegt haben. Diese Begünstigung wird nun auch 

auf jene Beamtf�n ausgedehnt, die unmittelbar vor Beginn des 

provisorischen Dienstverhältnisses ein Jahr als 

zeitverpflichtfeter Soldat in gleichwertiger Verwendung 

zurückgelegt heben. 

Z u  Art. I r, 2: 

Die Bestimnungen des § 149 Abs. 2, 4 und 5 für 

BerufsoffizierE der Verwendungsgruppe H 1 machen durch die hi�r 

vorgesehenen Zlsätze zum jeweiligen Amtstitel eine klare 

Unterscheidung der Amtstitel der Verwendungsgruppe H 1 

gegenüber jener der Verwendungsgruppe H 2 möglich. Für 

Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 1, die im höheren 

militärfachlicten Dienst verwendet werden, ist ein derartiger 

Zusatz noch nicht vorgesehen. Um im Sinne des bestehenden 

Systems der Amtstitel für Berufsoffiziere auch dem genannten 

Personenkreis eie Führung eines entsprechenden Amtstitels zu 
, 

ermöglichen, w'rd die Bestimmung des § 149 Abs. Z 

dementsprechene erweitert. 

Z u  Art. I Z 3: 

Da das mit Beschluß der Bundesregierung vom 19. April 1983 

neu errichtete Heeres-Datenverarbeitungsamt hinsichtlich seiner 

Aufgabenstellung und Gliederung sowie der Zahl der Bediensteten 

bereits bestehenden und im § 149 Abs. 1 Z 2 angeführten anderen 

Ämtern im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung 

vergleichbar ist, wird auch hier die Z uerkennung der 

Verwendungsbezeichnung "Divisionär" für den Amtsleiter 

vorgesehen. 

Das Wegfallen der Erwähnung des Leiters des Amtes für 

Landesbefestigung erklärt sich aus der Eingliederung der 

Agenden dieses Amtes in das Heeres-Bau- und Vermessungsamt. 
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Zu Art. I Z 4: 

Der bisherige Abs. 6 zweiter Satz erfaßt nur 

Berufsoffiziere, die einer österreichischen Einheit im Ausland 

angehören, die auf Ersuchen einer internationalen Organisation 

entsendet wurde. Für Berufsoffiziere, die als Militärattaches 

ins Ausland entsendet werden, gilt diese Regelung nicht. Da 

aber vielfach geeignete Berufsoffiziere niedrigerer Ränge 

entsendet werden, in der Regel aber nur Offiziere höherer 

Dienstgrade verwendet werden sollen, mußte für solche Offiziere 

die befristete Verleihung eines höheren Amtstitels ermögliCht 

wer4en. 

Da aus Gründen der systematik eine gemeinsame Regelung 

bei der Auslandsverwendungen in einem Abs. nicht mögliCh ist, 

wird der bisherige Abs. 6 durch die Abs. 6 bis 8 ersetzt. 

Zu Art. I Z 5 und 6: 

Durch die 7. SChulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. 

Nr. 365/1982, werden die PädagogiSChen Institute neu 

organisiert. Die Funktion des Leiters eines pädagogischen 

Institutes wird künftig nicht auf Dauer, sondern alternierend 

auf drei Jahre vergeben, sodaß der mit der Bekleidung dieser 

Funktion verbundene Direktorentitel nicht mehr als auf Dauer 

verliehener Amtstitel, sondern als von der Dauer der 

Funktionsausübung abhängige Verwendungsbezeichnung vorzusehen 

ist. 

An die stelle der Funktion des Abteilungsvorstandes ist mit 

der 7. SChulorganisationsgesetz-Novelle die - aUfgabenmäßig 

anders geregelte - Funktion des Abteilungsleiters getreten. Die 

Amtstitelregelung soll an diese Änderung angepaßt werden. 
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Zu Z 7: 

Zu 

Hier wird die Besoldungsgruppe �er Beamten der Post- und 

Telegraphenve waltung nach Dienststelle und Verwendung von den 

übrigen Beamt der Post- und Telegraphenverwaltung, d.h. vom 

Verwaltungsdi nst, abgegrenzt. Nur jene Beamten, auf die beide 

Voraussetzung n zutreffen, können eine Uberleitung in das neue 

Schema verlan 

Hiefür wu ein umfassender Katalog erarbeitet, der 

sämtliche Ver ndungen des Postdienstes, des Postautodienstes 

und des Fer ldedienstes den neun PT-Verwendungsgruppen und 

er allfälligen Dienstzulagengruppen zuordnet. 

log umfaßt über 700 Verwendungen und ist daher 

zu umfangreic , um in voller Länge in das BDG 1979 übernommen 

werden zu kön Gesetz soll sich daher bei den einzelnen 

Verwendungsgr der Anlage 1 auf die Anführung 

aussagekräfti r Richtverwendungen beschränken, während die 

che Zuordnung der übrigen Verwendungen im 

Verordnungs erfolgt. 

sagt daher § 184 a aus, daß die 

Verwendungsgr der Beamten der Post- und 

altung jene Beamten erfassen soll, die eine der 

im Katalog ührten (und damit im Gesetz oder in der 

Verordnung ergegebenen) Verwendung ausüben. 

Aus dieser Abgrenzung folgt zweierlei: 

1. Wer der angeführten Verwendungen ausübt, darf 

die Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und 

henverwaltung ernannt werden. Diese Aussage gilt 
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2. Wer eine der angeführten Verwendungen ausübt und Beamter 

ist, muß der Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und 

Teleg�aphenverwaltung angeh5ren. Von dieser Aussage gibt 

es eine einzige Ausnahme: Wer sich zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens (der einzelnen Etappen der) Neuregelung 

bereits als Beamter der Allgemeinen Verwaltung oder in 

handwerklicher Verwendung in einer der angeführten 

Verwendungen befindet, kann, solange er keine 

Uberstellung in die neue Besoldungsgruppe wünscht, in 

der alten Besoldungsgruppe verbleiben. 

Zu § 184 b: 

Für den AUfstieg in h5here PT-Verwendungsgruppen ist in 

vielen Fällen eine Praxiszeit in einer niedrigeren 

PT-Verwendungsgruppe erforderlich. § 184 b Abs. 1 und 2 führt 

nun aus, welche anderen Praxiszeiten in der Post- und 

Telegraphenverwaltung in gleicher Weise zu berücksichtigen sind. 

Die Anlage 1 verlangt zB für die Einstufung in die 

Verwendungsgruppe PT 4 Reifeprüfung, Beamten-Aufstiegsprüfung 

oder betriebsinternen Aufstieg über die Verwendungsgruppen PT 5 

oder PT 6 (einschließlich Prüfung) . Nach § 184 b Abs. 1 sind 

PTV-Praxiszeiten in der Verwendungsgruppe C oder in der 

Entlohnungsgruppe c wie PT 5 (PT 6) - Praxiszeiten zu behandeln. 

Die Praxiszeit muß nicht unbedingt im Betriebsdienst 

zurückgelegt worden sein. Im konkreten Fall wäre auch eine 

C-zeit im Verwaltungsdienst der PTV als Praxiszeit anrechenbar. 

Auch die Einstufung in die verlangte Verwendungsgruppe muß 

. nicht unbedingt vorliegen; es genügt die Ausübung der dieser 

Verwendungsgruppe entsprechenden Tätigkeit. Im konkreten Fall 

wären auch zeiten, in denen ein Bediensteter zwar mit 

C-wertigen Aufgaben betraut, aber nur in der 

Verwendungsgruppe D eingestuft war, als Praxiszeiten zu 

berücksichtigen (§ 184 b Abs. 2) . 
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Auf Grund der Ermächtigung des § 184 b Abs. 3 ist durch 

Verordnung Folgendes näher zu regeln: 

1. Zuordnung aller jener Katalog-Verwendungen, die nicht 

schon chnehin in der Anlage 1 zum BDG 1979 als 

Richtverwendungen bei den einzelnen Verwendungsgruppen 

angeführt sind, zu den einzelnen PT-Verwendungsgruppen. 

2. soweit erforderlich, inhaltliche Festlegung der bei der 

Verwendungsumschreibung in Gesetz und Verordnung 

verwendeten Organisationsbegriffe, wie zB Abgrenzung des 

Begriffes ·Postamt 11. Klasse dritter Stufe" vom Begriff 

·Postarrt 11. Klasse vierter Stufe· usw. 

Junge Bearrte mit Hochschulbildung werden zunächst noch 

nicht einer bestimmten verwendung zugewiesen, sondern einer 

innerbetrieblichen Ausbildung unterzogen. § 184 b Abs. 4 legt 

fest, daß sie in dieser zeit in die Verwendungsgruppe PT 2 

einzureihen sind. 

Zu § 184 c: 

Die Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen folgen vom 

wortlaut her dem geltenden Recht. Das neue Schema bringt es 

aber zwangsläufig mit sich, daß in Einzelfällen bestimmte 

Amtstitel und verwendungsbezeichnungen etwas früher oder etwas 

später erreicht werden, als im bisherigen System. 

Zu § 184 d: 

Da das Bundes-Personalvertretungsgesetz auf die Post- und 

Telegraphenver�altung keine Anwendung findet, ist hier - ebenso 

wie schon derzeit im § 138 für die PTV-Beamten der Allgemeinen 

Verwaltung eine ordnungsvorschrift erforderlich. 
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Zu Art. I Z 8: 

Für Religionslehrer der Verwendungsgruppe L 3 wird, wenn 

sie eine neue Zusatzausbildung aufweisen, der Aufstieg in die 

Verwendungsgruppe L. 2b 1 eröffnet. Diese Neuregelung entspricht 

der in der 39. Gehaltsgesetz-Novelle, BGB1. Nr. 350/1982, für 

Lehrer für Werkerziehung der verwendungsgruppe L 3 getroffenen 

Regelung. Die vergleichbaren Ubergangsbestimmungen sind im 

gleichzeitig eingebrachten Entwurf einer 

41. Gehaltsgestz-Novelle enthalten. 

Zu Art. I Z 9: 

Hier wird klargestellt, daß Z 26. 8 der Anlage 1 auch auf 

Lehrer für Werkerziehung an land- und forstwirtschaftlichen 

Schulen anzuwenden ist und daß - abgesehen von derZusatzprüfung 

- die Befähigung für Werkerziehung an einer allgemeinbildenden 

Pflichtschule (Volks- oder Hauptschule) genügt. 

Zu Art. I Z 10: 

Die Anlage 1 verlangt für die Einstufung in eine bestimmte 

PT-Verwendungsgruppe zweierlei: 

1. eine bestimmte Verwendung und 

2. eine bestimmte Ausbildung und/oder' Praxiszeit. 

Zum Erfordernis der Verwendung: 

Aus dem im Entwurf einer 41. Gehaltsgesetz-Novelle 

vorgesehenen § 82 d des Gehaltsgesetzes 1956 ergibt sich, daß 

. auch die Betrauung mit einer Verwendung einer höheren 

Verwendungsgruppe zUlässig ist, auch wenn der Beamte die 

Ausbildungs- oder Praxiserfordernisse für diese höhere 

Verwendungsgruppe noch nicht erfüllt. · 
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Fehlt zB inem Beamten der Verwendungsgruppe PT 5 noch ein 

Teil der für ie Verwendungsgruppe PT 4 erforderlichen 

Praxiszeit, i t aber kein anderer geeigneter Beamter für die 

Besetzung ein r vakanten PT 4-Verwendung vorhanden, kann dem 

PT 5-Beamten ie PT 4-Verwendung übertragen werden. Seine 

Ernennung in ie Verwendungsgruppe PT 4 ist jedoch erst nach 

Ablauf der fe lenden Praxiszeit möglich. In der Zwischenzeit 

hat er gemäß 82 d des Gehaltsgesetzes 1956 Anspruch auf eine 

Verwend�ngszu age in der halben Höhe der Gehaltsdifferenz 

zwischen PT 4 und PT 5. 

Zum ernis der Ausbildun bzw. Praxiszeit: 

Bei sbildungserfordernissen sind zwei Hauptarten zu 

unterscheiden: 

1. Die in das Dienstverhältnis mitgebrachte Vorbildung (zB 

ng eines Lehrberufes,
.

Reifeprüfung, 

Hochsc ulstudium), die für die Einstufungshöhe am Beginn 

des Di nstverhältnisses maßgebend ist. 

2. Die erbetriebliche Ausbildung (Grundausbildungen IV, 

111, I und I), die zusammen mit einer 

trieblichen Praxiszeit die Betrauung mit 

rtigen Verwendungen und damit den Aufstieg in 

Verwendungsgruppen ermöglicht. 

Dieses We hselspiel von Einstiegs- und 

AUfstiegsmögl chkeiten fördert die beruflichen 

Entwicklungsm"glichkeiten des Beamten, der zur Ubernahme 

hÖherwertiger Funktionen und damit auch höherer Verantwortung 

bereit ist. 

Die einze nen Grundausbildungen sollen durch Verordnung 

gemäß S 24 da BDG· 1979 geregelt werden. In diesen Verordnungen 

27/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)36 von 46

www.parlament.gv.at



- 10 -

ist auch festzuhalten, welche Arten der bisherigen und der 

neuen Ausbildung andere Arten der neuen Ausbildung ersetzen 

(Anr�chnung bereits absolvierter Ausbildungen) . 

Zur Anlage 1 Z 31 (Verwendungsgruppe PT 2) : 

Die Z 31.1, 31.2 und 31.6 betreffen die Beamten, die mit 

absolviertem Hochschulstudium hier in das neue Schema 

einsteigen, die Z 31.3 bis 31.5 betreffen die AUfstiegsbeamten. 

Zur Anlage 1 Z 32.4, 33.4 und 35.5: 

Abweichend vorn allgemeinen Sprachgebrauch kommt den bei der 

PTV gebräuchlichen Verwendungen eines "Mitarbeiters", eines 

"Sachbearbeiters" und einer "Mithilfe" hinsichtlich der 

Wertigkeit dieser Tätigkeit eine spezifische Bedeutung zu. Hier 

ist im Gesetz eine Präzisierung erforderlich. 

Zu Art. II und IV: 

Die Neuregelung soll in drei Etappen in Kraft treten. Mit 

jeder Etappe wird das Optionsrecht in bestimmte 

PT-Verwendungsgruppen geschaffen. So wird zB eine Option in die 

verwendungsgruppe PT 8 frühestens mit Wirkung vorn 1. Jänner 

1984, eine Option in die verwendungsgruppe PT 6 jedoch erst zu 

einern späteren zeitpunkt m6glich sein. Gleiches gilt für die 

Aufnahme in das 6ffentlich-rechtliche Dienstverhältnis im neuen 

Schema. 

Wer jedoch kraft Option (Uberleitung) oder Aufnahme bereits 

dem neuen Schema angeh6rt, hat bereits ab dem Einstieg in das 

. neue Schema die volle Bewegungsm6g1ichkeit in diesem. Er kann 

zB im zuge der Ubernahme einer neuen Verwendung von der 

Verwendungsgruppe PT 8 in die Verwendungsgruppe PT 6 zu einer 

zeit aufsteigen, in der wegen der Etappenregelung noch keine 
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Optionsmöglic keit in die Verwendungsgruppe PT 6 besteht. Jede 

andere Lösung würde während der Laufzeit der Etappen im neuen 

System zu sac lich nicht gerechtfertigten AUfstiegshindernissen 

führen. 

Das Optio srecht ist nicht befristet. Wird es jedoch zB für 

die in der er ten Etappe vorgesehenen PT-Verwendungsgruppen bis 

spätestens 31 Dezember 1984 ausgeübt, wirkt es auf den 

1. Jänner 198 zurück. wird es zB im Jänner 1985 ausgeübt, wird 

die Uberleitu g mit 1. Feber 1985 wirksam. Für die 

PT-Verwendung gruppen der zweiten Etappe (Wirksamkeit: 1. März 

1985) wirken ptionen zurück, die bis spätestens 28. Feber 1986 

ausgeübt werd n, für die PT-Verwendungsgruppen der 3. Etappe 

kann das rück irkende Optionsrecht bis spätestens 30. April 

1987 (Wirksam eit mit 1. Mai 1986) ausgeübt weden. Spätere 

Optionen wirk n jeweils auf den nächstfolgenden Monatsersten. 

Die Uberl itung nach Art. II bedarf keines Ernennungsaktes. 

Sie wird von esetzes wegen zu dem im Art. I I  angeführten 

Termin wirksa , wenn das entsprechende Schreiben des Beamten 

bei der Diens behörde einlangt. Die Uberleitung kann daher, 

wenn die gese zlichen Voraussetzungen erfüllt sind, von der 

Dienstbehörde nicht abgelehnt werden. 

Wer berei s dem neuen Schema angehört, kann in den 

Verwendungen, die dem neuen Schema unterliegen, nicht mehr in 

das alte Sche a zurückwechseln. Eine RÜckoption ist daher gemäß 

Art • .  IV unzul"ssig. 

Eine wRÜC ernennungW in das alte Schema findet,hingegen 

statt, wenn d r Beamte auf eine Planstelle des 

Verwaltungsdi nstes (der ja dem neuen Schema nicht unterliegt) 

wechselt. 
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Zu Art. 111: 

In welche PT-Verwendungsgruppe der Beamte übergeleitet 

wird, hängt von der Verwendung zum zeitpunkt der Wirksamkeit 
� 

der Uberleitung ab. Nur dann, wenn der Beamte zwar die 

entsprechende Verwendung, aber weder die im neuen Schema noch 

die im bisher geltenden Recht hiefür vorgesehene Ausbildung 

(bzw. Praxis) aufweist, ist er in eine niedrigere 

PT-Verwendungsgruppe überzuleiten. 

Erfüllt zB ein Beamter am 1. Jänner 1984 verwendungsmäßig 

die ,Voraussetzungen für die Verwendungsgruppe PT 6, die 

ausbildungsmäßigen Voraussetzungen für seine Verwendung aber 

weder nach dem alten noch nach dem neuen Recht, sondern 

lediglich für die verwendungsgruppe PT 8, so kommt für ihn nur 

eine Uberleitung in die Verwendungsgruppe PT 8 in Betracht. Auf 

Grund der Etappenregelung ist eine Uberleitung mit 1. Jänner 

1984 vorzunehmen, wenn es der Beamte wünscht. Wartet d�r Beamte 

mit dem Optionsbegehren zu und erfüllt er zB ab Mitte 1984 auch 

ausbildungsmäßig die Voraussetzungen für seine Verwendung nach 

dem alten oder dem neuen Recht, so kann er dennoch die 

Uberleitung bis 31. Dezember 1984 mit Erfolg begehren: Er wird 

dann gemäß Art. 11 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 111 Abs. 1 mit 

Rückwirkung auf den 1. Jänner 1984 in die Verwendungsgruppe 

PT 8 übergeleitet, da er zum zeitpunkt der wirksamkeit der 

Uberleitung lediglich die Voraussetzungen für die Einreihung in 

dieser Verwendungsgruppe erbracht hat. Er kann jedoch 

(allerdings nicht rückwirkend) innerhalb des neuen Schemas 

entsprechend seinen nunmehr erbrachten Erfordernissen aus der 

Verwendungsgruppe PT 8 in die Verwendungsgruppe PT 6 überstellt 

werden. 

Wartet dieser Beamte mit der Option über den Ablauf des 

Jahres 1984 zu, kann eine spätere Option erst frühestens mit 

dem Datum wirksam werden, mit dem die·Uberleitungsetappe für 

die Verwendungsgruppe PT 6 in Kraft tritt. 
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Wer in da� neue Schema übergeleitet werden will, muß gemäß 

Abs. 3 und 4 �icht die im neuen Schema vorgesehenen 

Ausbildungs- �nd zeiterofrdernisse für die angestrebte 

PT-Verwendung�gruppe erfüllen. Es genügt, wenn er neben der 

tatsächlichen Verwendung jene ausbildungsmäßigen und 

zeitmäßigen E fordernisse erfüllt, die im bisherigen Schema für 

die dieser Ve wendung entsprechende Einstufung vorgesehen sind. 

Zu Art. V 

Durch die 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle wurde für die 

Pädagogischen Institute anstelle der Funktion des 

Abteilungsvor.tandes die - aUfgabenmäßig anders geregelte 

- Funktion deo Abteilungsleiters geschaffen. Die 

Lehrverpflich ungsbestimmungen des 

Bundeslehrer-�ehrverpflichtungsgesetzes werden an diese 

Änderung angelPaßt • 

Zu Art. V 

Hier wird Art. V der BDG-Novelle BGB1. Nr. 137/1983 an die 

im Art. I Z 9 vorgesehene Änderung angepaßt. 

Zu Art. V I: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten der Bestimmungen 

dieses GesetzEsentwurfes, soweit sie nicht mit dem der 

Kundmachung i� Bundesgesetzblatt folgenden Tag in Kraft treten 

sollen, und erthält die Vollziehungsklausel. 

Die nachfelgende Textgegenüberstellung nimmt nur auf die 

Neuregelung dES Art. I Z 1 bis 6, 8 und 9 und der Art. V und VI 

Bezug, da nur dieser ein geltender Vergleichstext 

gegenübergestellt werden kann. 
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Text ge genüberste llung 

Art. I Z 1 :  
L...12.:. 
( 3 )  während der Probezeit ist die Kündigung ohne Angabe von 

Gründen, späte< nur ait Angabe des Grundes möglich, Die Be
stimmungen über die Probezeit sind nicht anzuwenden aut 

1 .  den Beamten, der unmittelbar vor Beginn des 
Dienstverhä ltnisses mindestens ein Jahr in einem 
privatrechtlichen Dienstverhä ltnis zum Bund in gleichwertiger 
Verwendung zugebracht hat, und 

2. den Beamten, der unmittelbar nach Beendigung einer mindestens 
ein Jahr dauecnden Dienstleistung als zeftverpf llchteter 
Soldat auf eine Planstelle einer niedrigeren oder 
gleichwertigen Verwendungsgruppe ernannt wird. 

Art. I Z 2 bis 4 ,  
� 

( 2 )  Den i. Abs. 1 für die Dlenstk1asse 1 1 1  bis VI I der 

VerwendungsCj[uppe H 1 vorgesehenen ARltstiteln ist je nach Verwendung' 

hinzuzufügen: tf des Generalstabsdienstes ., lides Intendanzdienstes - ,  

· des höheren lIi\i täetechnischen Dienstes· oder - des höheren 

mil itäefachlichen Dienstes".  

(3) In der Dienstk1asse V I I I  sind für 

1.  den Generaltruppeninspektor,  die Sek t i onsleiter i. 
Bundea.lnister iu. für Landesverteidigung, den 
Armeekommandanten, den Kommandanten der 
Landesve<teidlgungsakademie und die Korpskommandanten d i e  
Verwendungsbezeichnung -Korpskommandanc - ,  

2 �  den Adjutanten des Bundespräsidenten, den Chef des 
Kabinetts des Bundesministers für Landesverteidigung, den 
Stellvertreter des Generalt ruppeninspektors, den 
Stellvert reter des Armeekommandanten, den Chef des Stabes 
des Armeekommandos , die Letter von ,Gruppen 1m " 
Bundesminister ium für Landesverteidigung, den Leiter des 
AMtes für WehrteChn i k ,  den Leiter des lIeeres-Bau- und 
Vermessungsamtes, den Leiter des Heeres-Haterialamtes, den 
Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes, den I.eiter des neeres_ 
Datenverarbeitungsamte s ,  den Kommand anten der 

Theresianischen H i l i tirakademie, die 
Divisionskommandanten, die Stellvertreter der 
Korpskommandanten und die H i l i tät kommandanten die 
Verwendungsbezeichnung -Divisionär-

vorgesehen. 

( 6 )  S 144 Abs. 3 zweiter und dritter Satz ist auf 
Berufsof f i z iere sinngemäS anzuwenden. 

( 7 )  Berufsoffizie<en, die einer Binheit im Sinne des § 1 des 
Bundssverfassungsgeeatzes über die Bntsendung österreich ischer 
Einheiten zur Hi lfeleistung in das Ausland auf Ersuchen 
internationaler Organisationen angehören und in einer Funktion 
verwendet werden, die I. Rahmen dieses Auslandseinsatzes nach der 
internationalen Ubung die FÜhrung eines höheren Amtstlte1s 
erfordert, kann für die Dauer dieser Verwendung der in ihrer 
Verwendungsgruppe vorgesehene entsprechend höhere Amtstitel 
verlIehen werden. Berufsoffiz ieren der Dienstklasse V I I  u n d  V I I I  der 
Verwendungsgruppe 11 I kann aus diesem AnlaS dIe 
Verwendungsbezeichnung -Generalmajor- verliehen werden� Soweit in 
dienst- oder besoldungsrechl ichen Vor sch r i f ten Rechtsfolgen an die 
Innehabung bestimmter AMtstl te1 geknüpft werden, ist bei den im 
ersten und zweiten Satz angeführten BerUfsoffizieren von jenem 
Amtstitel auszugehen, der ihnen auf Grund ihrer dienstrechtlichen 
Stellung 1m Inland gebührt hätte. 

( B ,  Abs. 7 erster und dri tter Satz ist auf Berufsoffiziere der 
VerwaOf],ungsgruppe H . l ,  die im Ausland als M i l l tärattache verwendet 
werderl ,  Sinngemäß anzuwenden� 

( 3 )  Während der Probezeit 1st die Kündlgung ohne Angabe von 
Gründen, später nur Mit Angabe des Grundes .ög l ich. Auf den 
Beamten, der unmittelbar vor Beg inn des DienstverhältnI sses 
mindestens eIn Jahr in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis 
Zum Bund i n  gleichwe<tlger Verwendung zugebracht hat, sind die 
Bestimmungen tiber- die P·robezeit nicht anzuwenden . � 

( 2 )  Den im Abs. 1 für die Dienstk1as·se I I I  bis VI I der 
Verwendungsgruppe JI 1 vorgesehenen A.tstiteln ist je nach 
Verwendung hinZUZUfügen: -des · Generalstabsdienstes-, -des 
lntendanzdienstes- oder -des höheren ai litär technischen Dienstes- � 

( 3 )  In der Dienstk1asse VI I I  sind für 

1. den Genera1truppeninspek tor, die Sektionsleiter 1. 
Bundes.inisterium für Land •• verteidigung, den 
Armeekommandanten, den kommandanten der 
Lalldesverteid igungsakade.ie und die Korpako ... andanten die 
Verwendungsbezeichnung ·Korpskommandant- ,  

2 .  den Adjutanten des Bundespräsidente.n,  den Chef des 
Kabinetts des Bundes.ini�ters für Landesve<teidigung, den 
Stellvertreter des Geneealtruppeninspek tors, den 
Stellvertreter des Armeekommandanten, den Chef des Stabes 
des Armeekommandos, die Leiter Von Gruppen im 
Bundesllinisterium für r,andesverteidigung, den r,eiter des 
Amtes für Wehrtechni k ,  den Leiter des Heeres-Bau- und 
V':!rmessungsamtes, den Lei tee des Heeres-Hater i.alamtes , den 
Lei ter d'JS lIeeres-NachrichlenaIRt e s ,  den Leitet des Amtes 

für Landesbefestlgung, den Kommandante� de
-
r
---

Theresi anischen H i l i tärakademie, die 
DivisionskolImandanten, die Stellvertreter der 
Korpskom.andanten und die Hili tirkommandanten die 
Veewendungsbezeichnung -Divislonir-

vorgesehen . 

( 6 )  S 144 Abs. 3 zweiter und dritter Satz ist auf 
Berufsof fi ziere si nngemäO anzuwenden. 5 144 Abs. 6 ist auf 
Berufsoffiziere si nngemäo mit der MaBgabe anzuwenden, daa 
Berufsof f i z ieren der Dienstklassen VII und V I I I  der 
Verwendung8gfUppe H 1 die Verwendungsbezeichnung -General_ajot
ver I iahen werden kann� 

. 1  
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Art. I Z 5: 

AlDtstite 

L-122.. ( 1 )  Für die Lehrer sind folgende Amtstitel vorlIesehen : 

Amtst te 
in den Gehaltsstufe 1 ab der Geha ltsstu-

bis 9 fe 1 0  

L PA, L I Professor 
e nach Verw ndunq 

Berufsschullehrer 

Erzieher 
Fachlehrer 
kindergärtnerin an 
Ubungskindergirten 

Sonderk lndecgKrtner n 

Sonder schullehrer 

Ubungsschul lehrer 

Kindergärtnerin an 
Ubungskindergärten 

Lehrer für ( unter H nzu
fügung des unterric:i ts
gegenstandes) 

Sondeck lndergärtner n 

Berufsschulobscleh
rer 

Obererzieher 
Fachoberlehrer 
Oberk i ndergärtnerin 
an Ubungskindergir
ten 

Obersonderkinder
gärtnerin 

Sonderschuloberleh
rer 

Ubungsschuloberleh
rer 

Oberk indergirtnerin 
an Ubungskindergir
ten 

Ober lehrer für ( un
ter Hinzufügung des 
Unterrichtsgegp.n
standes) 

Obersonder k i nd"r
gärtnerin 

( 2 )  Für die Lehrer sind abw lehend VOID Abs. 1 folgende 

Amts t lteI ' vorgesehen: 

fur den 

Leiter einer Schule ( mit Aus
nahme des päda909isc�en In
stitutes ) ,  eines Bund�skon
vlkts,  zum Direktor er
nannten fachl ichen Leiter 
eines Hochschul instit utes 

Stel lvertreter des Leiters an 
einer Höheren Internatsschu
le des Bundes 

Leiter einer Abteilung eines 
Pidagogischen Institutes 

o�stand einer Abteilung einer 
Lehranstalt im Sinne schul
rechtlicher Vorschriften 
( mi t  Ausnahme des Pädagog i
schen Institutes) 

Fachvorstand einer Lehranstalt 
für wirtschaftliche Frauen
berufe, zu. Fachvorstand er
nannten fachlichen Leiter 
eines Hochschulinstitutes 

Erziehungsleiter an einer Inter
natsschule des Bundes 

Art. I Z 6 :  

Amtstlrer-

Direktor 

DIrektorstellvertretet 

Abteilungsleiter 

Abteilungsvorstand 

Fachvorstand 

Erziehung91eiter 

Verwendunqsb ze ichnung 

� Abtei lungsleiter an pädag g ischen Insti tuten haben in der 
Zeit,  in der sie auch die Funktion d 8 Leiters des Pädagogischen 
Insti tutes bekleiden, die Verwendung bezeichnung -Direktor- zu 
führen. 

, 
c L' :'( :'-.' :U  {".c; " .  L " , " A I'"� j ;� 

A .. tat itel 
, 

!..!li.:. Für die Lehrer sind fulgende A .. tstitel vorgesehen: 

Amtst te 
Verwendungs
!iruppe ( n }  

L P� L 1 Professor 
e nacll- Verwen un 

L 2 

L 3 

Becufsschullehrer 

Erzieher 
Pachlehrer 
Kindergärtnerin an 
Ubungskindergirten 

Sonderkindergärtnerin 

Sonderschullehrer 

Ubungsschullehrer 

Kindergärtnerin an 
Ubungskindergärten 

Lehrer für ( unter Hinzu
fügung das Unterrichts
gegenstandes) 

Sonderk indergärtner in 

Berufsschuloberleh
rer 

Obererzieher 
Fachoberlehrer 
Oberkindergirtnarin 
an Ubungskindergir
ten 

Obersonderkinder
girtnerin 

Sonderschulobarlah
rer,  

Ubungsschuloberleh
rer 

Oberkindergirtne r i n  
an Ubungskindergir
ten 

Ober lehrer fu.- ( un
ter Hinzufügung des 
UnterriChtsgegen
standes) 

Obersonderkinder
gärtnerin 

1....!1!.:. Für die Lehrer sind abweichend vo. 5 175 folgende 
Amtstitel vorgesehe n :  

fUr den 

Leiter einet Schule, eines 
Bundeskonvi kts, zum Di
rektor ernannten fachli
chen Leiter eines Hoch
schu linstituts 

Stellvertreter des Leiters 
an einer Höheren Inter
natsschule des Bundes 

Vorstand einec Abteilung 
einer Lehr.nstalt ia 
Sinne schulrechtl icher 
Vor8chriften 

-\ " f
'" " ''':,\'' , 

Di rektor 

Di rektor stell veetreter 

Abteilungsvorstand 

.J " _'"''',, 1. 
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1ft . I Z 8 und 9: 

Anlage 1 

Verwendung Erfordern is 

Die erfolgreiche Ablegung der 
ReifeprUfung an einer höheren 
Schule oder 

1 6  

2 6 . 2 .  Lehrer für Religion a) 
an  den in Z 2 6 . 1 .  angeführten 
Schulen, sowe it sie n icht die 
Erfordernisse der Verwendungs- b '  g r uppen L 2a oder einer  h6he-
ren Verwendungsg ruppe erfüllen 

eine abgeschlossene kirchliche 
beziehungsweise rel lgionsgesel l 
schaftl 1che Ausb11dunq zum Reli
g ionslehrer einschließl ich einer 
nach dem 1 .  Juni 1 983 abgelegten 
ZusatzprUfung fUr ReligioQslehrer . 

2 6 . 8 .  Lehrer fUr Werk
erziehung an a l lgemeinbi ldenden 
Pf l ichtschulen und an land-
und forstwirtschaft lichen 
Schulen 

� 

Eine Befähigung für Werkerz iehung 
an einer al lgemeinbildenden Pflicht
schule gemeinsam mlt elllet· Zusatz
prüfung Uber die Bereiche 

a )  Gebrauchsgut und Design (Produkt
gestaltung ) , 

b) Wohnen und. Umweltgestaltung , 

c) Mater ial- und Werkzeugkunde ein
schließlich UnfallverhUtung . 

Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz 

( 1 1 )  Abtei lungsleiter an pädagogischen Insti tuten sind von der 

Untertichtsertellung befrei t .  Uben sie dennoch eine 

Unter r i chtstätigkeit aus, so gebührt hiefUr abweichend vom 5 61 des 

Gehaltsgeaetzea 1956, wenn die von ihnen geleitete Abteilung gemäa 

57 Aba . 9 des Gehaltagesetzea 1956 

1. der Dienstzulageng [ uppe I zugewiesen ist, bis zum Ausmaß von 

zwei Wochenstunden, 

2. der Dienstzulagengruppe 11 zugewiesen 1 st,  bis zum Ausmaß von 

vier Wochenstunden, 

3 .  einer der Dienstzu lagengruppen 1 1 1  bis V zugewiesen ist, bis 

ZUII AusIlaB von sechs Wochenstunden 

keine Vergütung. FUr Abteilungaleiter , die gleichzeitig mit der 
Leitung des Pidagog ischen Institutes betraut sind, vermindert sich 

die i n  Z 1 bis 3 angefÜhrte Stundenzahl auf eine Wochenstunde . 

Art . VI . 

BDG-�ove lle BGB l .  Nr. 1 '711963 

Artikel Y 

( 1 )  Die Artikel II und Y bis Y I I I  des Bundesgesetzes BUBl . 

Il r .  350/1 982 sind auf 

1 .  Lehrer fUr Werkerzlellung, die sm I .  Jänner 1 98, der Yer

wendungsgruppe L 3 angellbren , und auf 

f ür den 

Fachvorstand einer Lehran

stalt für wir tSChaf tl iche 

Frauenberufe, zu .. Fach

vorstand ernannten fach

l ichen Leiter eines Hoch

schulinstituts 

ErziehungSleiter an einer 

Internatsschule des Bun

des 

Verwendung 

2 6 . 2 .  l-ehrer für Religion 
an den in Z 26. 1 .  angefUhrten 
Schulen, soweit ale nicht die 
Erfordernisse der Verwendungs
gruppen L 2a oder e iner h6he
nm Verwendungsgruppe erfUllen 

2 6 . 8 .  Lehrer fUr Werker
ziehung an a l lgeme inbildenden 
Pf lichtschulen 

Amtst1tel 

Fachvotstand 

Erziehungsleiter 

Erfordernis 

Die erfolgreiche Ablegung 
der Re ifeprüfung an einer h6he
ren Schule . 

Eine Befähigung für Werkerz iehunq . 
an al lgemeinbi ldenden fflichtschulen 
gemeinsam mit einer ZusatzprUfung Ober 
die Bereiche 

a) Gebrauchsgut und Design (PIodukt
gestaltung) , 

b) Wohnen und Umweltgestaltung , 

c) Mater i a l - und Werkzeugkunde eill
seh l ieBlich Unfal l verhÜtung . 

( 1 1 )  Leiter von Pädagogischen Instituten und Berufspidagogi

schen Instituten sowie AbteUungsyorstinde an Pädagogischen In

stit uten und Berufspidagogischen Instituten sind von der Unter

r ichtserteilung befrei t .  Uben sie dennoch eine Unterrichtstätig

keit aus, 00 gebühr t  hiefOr abweichend vo. 5 6 1  des Gehaltsgeset

zes 1 956 

1 .  Leitern von Pädagogischen Instituten und Berufspidagogi

schen Instituten, wenn diese Institute 
a) der Dienstzulagengruppe I zugewiesen sind, b is  zu. Aus

maß von einer Wochenstunde, 

b)  der Dienstzulagenqruppe 11 zugewiesen sind,. bis zu. 

Ausmaß von drei Wochenstunden , 

c) einer der Dienstzulagengruppen 1 1 1  bis V zugewiesen 

sind, bis zum AusmaB Von fünf WOChenstunden, 

2 .  Abteil ungsyorständen an Pädagogischen Instituten und Be

r U fspädagogischen Insti tuten bis zum Aus.aB von fUnf Wo

chenstunden 

keine VergUtung . 

Artikel Y 

( I )  Die Arti kel II und V bis V I I I  des Bundesgesetzes BGB1. 
Ii r .  350/1 982 slnd suf 

I .  Lellrer tur Werkerziehung, die sm 1 .  Jänner 1 98' de r  Ver

wendungsgru!'pe L 3 angehbren, und auf 
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2 .  Vertragalehrer fUr Werkerzlehun , die sich am 1 .  Jänner 

1 983 In ein •• unbefr isteten D i e  s t verhältnls in der Ent

lohnunggruppe I 3 bet inden, 

und die d ie Lehrbefähigung für Lehrer Ur Werkerz iehung an e iner 
allgemeinbildenden Pflichtachule aUh, isen , auch dann sinngemäß 

anzuwenden , wenn ale einer anderen Sctule als einer allgemein
bildenden Pflicbtschule angehören .  

1 7  

2 .  Vert ragslehrer tur Werkerziehung, die sioh Ba 1 .  Jänner 

1 383 in e ine" unbefristeten Dienstverhältnis in der Ent

lohnunggruppe 1 :5 befinden, 

und die die Lehrbefähigung fUr Lehrer fUr Werkerziehung an 

Volks- und Hauptschulen aufwe ise n ,  auch dann sl nngellilB anzuwen
den, wenn e i e  e i ner anderen Schule als einer allgemei n b i ldenden 

Pfl i chtschule angehö ren . 
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